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Möchte man sich im Rahmen einer wissen-
schaftlichen Arbeit mit dem Thema Frauen-
strafvollzug befassen, so stößt man bereits 
bei der Suche nach geeigneter soziologischer 
und kriminologischer Fachliteratur an Gren-
zen. Nicht nur in quantitativer, sondern 
auch in qualitativer Hinsicht werden Miss-
stände deutlich, denn es gibt kaum aktuelle 
Bestandsaufnahmen (Maelicke 1995, BAG-
S e.V. 1998, Zolondek 2007) zur Situation 
von weiblichen Inhaftierten. Dass Frauen als 
Bestrafte nur marginal in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden, kann sowohl durch 
die geringe Medienpräsenz als auch durch 
deren schwache gesellschaftliche und sozi-
alpolitische Beachtung bestätigt werden. Als 
eine mögliche Erklärung für das mangelnde 
öffentliche Interesse könnte sich in diesem 
Zusammenhang die niedrige Beteiligung der 
Frauen an der Gesamtkriminalität erweisen. 
Denn von den insgesamt am 31.03.2007 im 
Strafvollzug untergebrachten 75.719 Gefan-
genen waren lediglich 5,1 % weiblichen Ge-
schlechts. (vgl. Strafvollzugsstatistik 2007 
a, S. 5) Hat die geringe Anzahl weiblicher 
Gefangener Auswirkungen auf den Frauen-
vollzug? Ist frauenspezifischer Vollzug über-
haupt möglich? 

Im Zuge einer wissenschaftlichen Arbeit 
beschäftigte ich mich 2007/2008 mit diesen 
Fragen und führte hierzu eine Untersuchung 
zur aktuellen Situation des Frauenstrafvoll-
zugs in der Bundesrepublik durch. Die fol-
genden Ausführungen basieren auf den hier-
aus gewonnenen Erkenntnissen, die ich mit 
Hilfe einer Befragung der Justizministerien 
und Haftanstalten der einzelnen Bundeslän-
der sowie der Auswertung aktueller Statisti-
ken ermitteln konnte.

Unterbringungsformen

Frauen werden bundesweit in insgesamt 45 
Haftanstalten inhaftiert. Bei lediglich sechs 
dieser Anstalten handelt es sich um eigen-
ständige Frauenvollzugsanstalten. Diese 
befinden sich in den Bundesländern Baden-
Württemberg (JVA Schwäbisch Gmünd), 
Bayern (JVA Aichach), Berlin (JVA für Frau-
en Berlin), Hessen (JVA Frankfurt am Main 
III), Niedersachsen (JVA für Frauen Vechta) 
und Nordrhein-Westfalen (JVA Willich II).

Am 31.03.2007 wurden dort 1.927 Frauen 
untergebracht. In Relation zu den insgesamt 
im Frauenstrafvollzug inhaftierten 4.068 
weiblichen Gefangenen befanden sich dem-

nach 47,4 % in besonderen Frauenvollzugs-
einrichtungen.

Die zentrale Unterbringung in einer der we-
nigen selbständigen Haftanstalten bedeutet 
für viele Frauen, weit entfernt von ihrem 
Heimatort und damit weit weg von ihren 
Freunden und vor allem von ihrer Fami-
lie, ihren Ehemännern und Kindern leben 
zu müssen. Um den Kontakt aufrechtzuer-
halten, sind Angehörige gezwungen, lange 
Anfahrtswege auf sich zu nehmen. Die da-
mit verbunden Kosten können von vielen 
nicht oder nur selten getragen werden. (vgl. 
Kawamura-Reindl 2009, S. 356; Oberm-
öller 1999, S. 135; Stöckle-Nicklas 1989, 
S. 113 f.; Zolondek 2007, S. 60) Dies kann 
langfristig zur Folge haben, dass soziale Be-
ziehungen nach außen - vor allem bei Ge-
fangenen, die eine lange Haftstrafe zu ver-
büßen haben - abbrechen und Frauen nach 
der Haft auf sich alleine gestellt sind. Die 
Integration in das „ Leben in Freiheit“ wird 
damit erheblich erschwert. 

Auch können Vollzugslockerungen, die eben-
falls der Erhaltung von externen Kontakten 
und einer optimalen Entlassungsvorberei-
tung dienen sollen, nicht wahrgenommen 
werden. Denn selbst wenn sie hinsichtlich 
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nicht bestehender Flucht- oder Rückfallge-
fahr hierfür geeignet sind, verhindern weite 
Entfernungen und die ungünstige finanzielle 
Lage, in der sich viele weibliche Gefangene 
befinden, oftmals die Inanspruchnahme von 
Ausgang und Urlaub. (vgl. Grote-Kux 2007 
b)

Obwohl das Strafvollzugsgesetz in § 140 
Abs. 2 vorsieht, weibliche Gefangene ge-
trennt von Männern in eigenen Frauenvoll-
zugsanstalten unterzubringen und Frauen 
nur aus besonderen Gründen in Männer-
vollzugseinrichtungen aufgenommen wer-
den sollen, werden die meisten (64,7%) 
- entgegen des Trennungsprinzips - entwe-
der in separaten Abteilungen innerhalb von 
Männerhafthäusern, in eigenen Gebäuden 
innerhalb des Anstaltsgeländes bzw. außer-
halb der Mauern (offener Vollzug) oder in 
Außenstellen, die ebenfalls an den Männer-
vollzug angebunden sind, inhaftiert.1 Be-
gründet wird dies damit, dass aufgrund der 
geringen Anzahl straffälliger Frauen nur we-
nige eigenständige Frauenhaftanstalten exis-
tieren können und dies - würden weibliche 
Gefangenen ausschließlich dort inhaftiert 
werden - für die meisten eine heimatferne 
Unterbringung zur Folge hätte. Festzustel-
len ist allerdings, dass auch die Zahl der 
Männervollzugsanstalten, in denen Frauen 
aufgenommen werden, nicht ausreichen, um 
den meisten die Möglichkeit einzuräumen, 
in der Nähe ihrer Familie und ihren Freun-
den inhaftiert zu sein. (vgl. Zolondek 2007, 
S. 60)

Erschwerend kommt hinzu, dass sie als „An-
hängsel“ (Kawamura-Reindl 2009, S. 356) 
des Männervollzugs den selben, auf männ-
liche Inhaftierte zugeschnittenen, strengen 
Sicherheitsvorkehrungen ausgesetzt sind, 
obwohl ihre Deliktstruktur, die vor allem 
von Eigentums- und Vermögensdelikten und 
weniger von schweren (Gewalt-)delikten 
geprägt ist, auf eine geringe Gefährlichkeit, 

z.B. gegenüber Vollzugsbediensteten, schlie-
ßen lässt. (vgl. Obermöller 1999, S. 93 f.) So 
befanden sich am 31.03.2007 22,3 % aller 
Frauen aufgrund eines Gewaltdeliktes2 und 
wegen eines Eigentums- und Vermögens-
deliktes3 53,1 % in Haft. Männer wurden 
dagegen zu 41,5 % aufgrund eines Gewalt-
deliktes und nur zu 33,7 % wegen eines Ei-
gentums- und Vermögensdeliktes inhaftiert. 
(vgl. Strafvollzugsstatistik 2007 b, S. 22)

Auch die Entwicklung und Umsetzung ei-
gener frauenspezifischer Behandlungskon-
zepte sowie Differenzierungen innerhalb der 
Insassenpopulation sind durch die Anbin-
dung an den Männervollzug nur schwer zu 
realisieren. (vgl. Kawamura-Reindl 2009, 
S.356) So werden z.B. drogenabhängige ge-
meinsam mit nicht-drogenabhängigen und 
substituierten Frauen inhaftiert. Die Gefahr 
eines Rückfalls wird damit drastisch erhöht. 
Ebenso werden Gefangene, die bereits den 
Freigängerstatus erlangt haben, zusammen 
mit Inhaftierten, welche die Vorausset-
zungen noch nicht erfüllt haben, unterge-
bracht. Dies kann zur Folge haben, dass 
Frauen, die die Haftanstalt verlassen dürfen, 
massiv unter Druck gesetzt werden, Boten-
gänge für andere vorzunehmen. Gehen sie 
solchen Forderungen nicht nach, werden sie 
ausgegrenzt und zur Außenseiterin dekla-
riert. (vgl. Jansen 1999, S. 25)

Vollzugsdauer der verhängten 
Freiheitsstrafe

Bei der Aufnahme in Haft soll im Rahmen 
einer Behandlungsuntersuchung - gemäß  
§ 6 StVollzG - durch Erforschung der Per-
sönlichkeit und Lebensumstände der Gefan-
genen in Erfahrung gebracht werden, welche 
Behandlungsmaßnahmen als sinnvoll und 
notwendig erachtet werden, um den Vollzug 
so zu gestalten, dass das Resozialisierungs-
ziel „künftig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu führen“ (§ 2 St-

VollzG) erreicht werden kann. Hierfür wird 
in aller Regel ein Vollzugsplan i.S.d. § 7 St-
VollzG erstellt. Er enthält neben Angaben 
über die Unterbringung im geschlossenen 
und offenen Vollzug, u.a. Angaben über 
Arbeits-, Ausbildungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen, besondere Hilfs- und Behand-
lungsmaßnahmen, Vollzugslockerungen und 
notwendige Maßnahmen zur Vorbereitung 
der Entlassung. 

Von der Durchführung der Behandlungsun-
tersuchung und der damit verbundenen Er-
arbeitung des Vollzugsplans kann gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 2 StVollzG allerdings abgesehen 
werden, „wenn dies mit Rücksicht auf die 
Vollzugsdauer nicht geboten erscheint.“ Die 
Verwaltungsvorschrift des Strafvollzugsge-
setzes sieht in diesem Zusammenhang eine 
Vollzugsdauer von bis zu einem Jahr vor.

Am 31.03.2007 lag die voraussichtliche 
Verweildauer bei 1.607 weiblichen Gefange-
nen, die sich aufgrund einer Freiheitsstrafe 
in Haft befanden, unter einem Jahr. Nur 
1.307 Inhaftierte hatten eine Strafe von über 
einem Jahr zu verbüßen. (vgl. Strafvollzugs-
statistik 2007 a, S. 6) Bei mehr als der Hälfte 
(55,4 %) war es demnach nicht erforderlich, 
eine Behandlungsuntersuchung vorzuneh-
men und einen Vollzugsplan zu entwickeln. 
Die Mehrheit aller Frauen wird somit ledig-
lich verwahrt. (vgl. Kawamura-Reindl 2009, 
S. 357) Sie warten nur darauf, entlassen zu 
werden, zeigen kein Interesse am Anstaltsle-
ben (vgl. Obermöller 2000, S.72) und setzen 
sich nicht mit sich und ihrer Lebenssituation 
auseinander.

Belegung am 31.03.2007

Am 31.03.2007 befanden sich bundesweit 
4.068 Frauen in Haft. Ein Vergleich mit den 
Untersuchungen von Hannelore Maelicke 
und der Bundesgemeinschaft für Straffäl-
ligenhilfe, die ebenfalls die Situation des 
Frauenstrafvollzugs analysierten, zeigt eine 
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Abb1.: Belegung in eigenständigen Frauenvollzugsanstalten am 31.03.2007 nach Haftarten

eigenständige	
 Frauenhaftanstalten

U-Haft
Freiheitsstrafe Jugendstrafe

Abschiebehaft
Belegung	
 insgesamtgeschl. 

Vollzug
offener 
Vollzug

geschl. 
Vollzug

offener 
Vollzug

 JVA Aichach 41 388 5 58 – – 492
 JVA für Frauen Berlin 58 97 78 19 5 2 259
 JVA Frankfurt am Main III  58 172 45 18 1 8 302
 JVA Schwäbisch Gmünd 57 290   5 33 – 7 392
 JVA Vechta 10 184 56 16 8 – 274
 JVA Willich II – 151 57 – – – 208
 insgesamt 224 1.282 246 144 14 17 1.927
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kontinuierliche Zunahme der weiblichen 
Inhaftiertenzahlen in den letzten 14 Jahren. 
Wurden am 31.03.1993 lediglich 2.625 
weibliche Gefangene gezählt, so waren es 
am 31.03.1997 bereits 3.097. (vgl. Maeli-
cke 1995, S. 41; BAG-S e.V. 1998, S. 33) 
Insgesamt stieg die Insassenpopulation von 
1993 bis 2007 somit um 55 %.

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, inwiefern die Justizvollzugsanstal-
ten auf die gestiegenen Zahlen reagiert 
und demnach ihre Haftplatzkapazitäten 
erweitert haben. Der Strafvollzugsstatistik 
konnte entnommen werden, dass die am 
31.03.2007 inhaftieren 4.068 weiblichen 
Gefangenen in ganz Deutschland auf 4.283 
Haftplätze verteilt waren. Dies entspricht 
einer Kapazitätsauslastung von 95 %. Da 
unter Vollzugspraktikern nicht erst bei einer 
Auslastung von 100 %, sondern schon bei 
85-90 % von einer Vollbelegung gesprochen 
wird (vgl. Dünkel/Geng 2003, S. 146), wird 
deutlich, dass der Frauenvollzug bundesweit 
überbelegt war.

Eine besonders problematische Überbele-
gungssituation stellt sich in Sachsen (119,7 
%), Baden-Württemberg (111,6 %), Berlin 
(107 %), Bayern (104,1%) und Rheinland-
Pfalz (100,5 %) dar.4 Hier lagen die Be-
legungsquoten bei über 100 %. Geht man 
davon aus, dass der Vollzug bereits bei 90 
% voll belegt ist, standen auch in Justizvoll-
zugsanstalten von Sachsen-Anhalt (97,1 %) 

und Nordrhein-Westfalen (95,1 %) zu we-
nige Haftplätze zur Verfügung. In den Haft-
anstalten von Niedersachsen (82,7 %), Hes-
sen (81,4 %), Brandenburg (78,6 %) und 
Bremen (77,1 %) war dagegen eine Vielzahl 
von Haftplätzen unbesetzt. Die Bundeslän-
der Hamburg und Schleswig-Holstein wie-
sen mit 62,9 % bzw. 61,9 % die geringsten 
Auslastungen auf.5

Unterbringung im geschlossenen und 
offenen Vollzug

Der geschlossene Vollzug war bundesweit 
zu 99,3 %, der offenen Vollzug dagegen nur 
zu 72,9 % belegt. Zwischen den einzelnen 
Bundesländern werden hierbei erhebliche 
Unterschiede deutlich:

Auffallend ist vor allem die Tatsache, dass 
in Bundesländern, in denen der geschlos-
senen Vollzug teilweise erheblich über-
belegt ist (Bayern, Baden-Württemberg, 
Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Nor-
drhein-Westfalen), im offenen Vollzug eine 
Vielzahl von Kapazitäten ungenutzt bleibt. 
Mecklenburg-Vorpommern hält für weib-
liche Gefangene im offenen Vollzug keine 
Haftplätze bereit. Aber auch in den übrigen 
Bundesländern stehen den Frauen nur weni-
ge Haftplätze zur Verfügung. So befanden 
sich von den insgesamt 4.068 weiblichen In-
haftierten am 31.03.2007 lediglich 513 im 
offenen Vollzug. Der Anteil lag demnach bei 

12,6 % und widerspricht damit „deutlich 
der Vorgabe des Strafvollzugsgesetzes (§ 10 
StVollzG), wonach der offenen Vollzug der 
Regelvollzug sein soll“ (Kawamura-Reindl 
2009, S. 357). In Anbetracht dessen, dass 
weibliche Gefangene vor allem aufgrund 
von Eigentums- und Vermögensdelikten 
inhaftiert werden und weniger wegen Ge-
waltdelikten, bei denen es sich dann über-
wiegend um sog. „Konflikttaten im sozi-
alen Nahraum“ (Obermöller 2000, S. 93) 
handelt und man daher von einer geringen 
Wiederholungsgefahr ausgehen kann, ist der 
Anteil weiblicher Gefangenen im offenen 
Vollzug zu gering. Auch weisen Statistiken 
über Vollzugslockerungen, wie Urlaub oder 
Ausgang, darauf hin, dass diese selten dafür 
missbraucht werden, um Fluchtversuche zu 
unternehmen oder weiter Straftaten zu be-
gehen. (vgl. Obermöller 2000, S. 94) Dies 
spricht ebenfalls dafür, mehr Frauen in den 
offenen Vollzug zu verlegen.

Der offene Vollzug bietet die effektivste 
Möglichkeit, Inhaftierte auf ein Leben in 
Freiheit vorzubereiten. Denn hierdurch wird 
die Aufrechterhaltung der Kontakte zur Au-
ßenwelt erleichtert und die oft mit dem of-
fenen Vollzug verbundene Gewährung von 
Lockerungen ermöglicht den Inhaftierten, 
die Anstalt zu verlassen, ihre Familie und 
Freunde zu besuchen oder einem freien Be-
schäftigungsverhältnis nachzugehen. (vgl. 
§ 11 StVollzG)

Tabelle2: Belegung und Belegungsfähigkeit im geschlossenen und offenen Vollzug am 31.03.2007

Bundesland

Belegung Belegungsfähigkeit Belegungsquote in %

geschl. Vollzug offener Vollzug geschl.  
Vollzug

offener 
Vollzug

geschl.  
Vollzug

offener 
VollzugAnzahl in % Anzahl in %

 Baden-Württemberg 475 99,0 5 1,0 418 12 113,6 41,7
 Bayern 812 99,1 7 0,8 769 18 173,1 38,9
 Berlin 176 68,0 83 32,0 160 82 110,0 102,2
 Brandenburg 55 83,3 11 16,7 63 21 87,3 52,4
 Bremen 30 81,1 7 18,9 42 6 71,4 116,1
 Hamburg 113 87,6 16 12,4 159 46 71,1 34,8
 Hessen 296 85,5 50 14,6 348 77 85,1 64,9
 Mecklenburg-Vorpommern 37 100,0 – – 35 – 105,7 –
 Niedersachsen 240 79,5 62 20,5 268 97 89,6 63,9
 Nordrhein-Westfalen 754 80,6 181 19,4 770 224 97,9 80,8
 Rheinland-Pfalz 188 90,8 19 9,2 184 22 102,2 86,4
 Saarland 6 100,0 – – 16 – 37,5 –
 Sachsen 239 83,6 47 16,4 195 44 122,6 106,8
 Sachsen-Anhalt 89 90,0 10 10,0 85 17 104,7 58,8
 Schleswig-Holstein 45 86,5 7 13,5 61 23 73,8 30,4
 Thüringen – – 8 100 6 15 – 53,3
 insgesamt 3.555 87,4 513 12,6 3.579 704 99,3 72,9
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Demnach kann davon ausgegangen werden, 
dass im Fall des Freiheitsentzugs der offene 
Vollzug in jeder Hinsicht die beste Alterna-
tive darstellt, um dem Vollzugsziel und den 
Gestaltungsgrundsätzen des § 3 StVollzG 
Rechnung zu tragen.

Die Unterbringung im offenen Vollzug stellt 
sich zwischen den einzelnen Bundesländern 
sehr unterschiedlich dar: Während in Bay-
ern und Baden-Württemberg die Anteile bei 
nur knapp 1 % lagen, wurde in der JVA für 
Frauen in Berlin fast jede dritte Frau (32 %) 
im offenen Vollzug untergebracht. In Nie-
dersachsen (20,5 %), Nordrhein-Westfalen 
(19,4 %) und Bremen (18,9 %) konnte etwa 
jede Fünfte ihre Strafe im offenen Vollzug 
verbüßen. In den übrigen Bundesländern - 
abgesehen von Mecklenburg-Vorpommern, 
dem Saarland und Thüringen6 - wurde der 
offene Vollzug zwischen 9,2 % (Rhein-
land-Pfalz) und 16,7 % (Brandenburg) aller 
weiblichen Gefangenen gewährt. Insgesamt 
stellt sich die Situation in den neuen Bun-
desländern etwas günstiger dar. In den alten 
Bundesländern wurden 87,8 % im geschlos-
senen und 12,2 % im offenen Vollzug inhaf-
tiert. In den neuen Bundesländern betrug die 
Relation 84,7 % zu 15,3 %. Dennoch bildet 
der offene Vollzug - entgegen der Vorschrift 
in § 10 Abs. 1 StVollzG - in keinem Bundes-
land die Regelvollzugsform. 

Unterbringung im Jugendstrafvollzug

Aufgrund einer Jugendstrafe befanden sich 
am 31.03.2007 insgesamt 381 weibliche 
Gefangene in Haft. In Relation zu allen In-
haftierten ergibt dies einen Anteil von 9,4 
%. 

Trotz der beträchtlichen Zuwachsrate 
von 192,3 % in den letzten 14 Jahren (am 
31.03.1993 wurden nur 130 Mädchen im 
Jugendstrafvollzug gezählt), stellt die Grup-
pe der weiblichen inhaftierten Jugendlichen 
bzw. Heranwachsenden nach wie vor eine 
relativ kleine Einheit dar. Dies führt zu einer 
Vielzahl von Problemen und erheblichen Be-
nachteiligungen junger Gefangener.

In der Regel sind Mädchen - entgegen der 
Forderung des Jugendgerichtgesetzes, die 
Jugendstrafgefangene in eigene Haftanstal-
ten zu inhaftieren - aufgrund ihrer geringen 
Anzahl in kleinen abgetrennten Abteilungen 
innerhalb des Frauenvollzugs untergebracht. 
(vgl. Grote-Kux 2007 b) Lediglich in Meck-
lenburg-Vorpommern werden junge Frauen 
seit Januar 2008 in der Jugendanstalt Neus-
trelitz aufgenommen.7 Die übrigen befinden 
sich in den fünf eigenständigen Frauenvoll-

zugsanstalten Aichach (Bayern), Schwä-
bisch Gmünd (Baden-Württemberg), Berlin, 
Frankfurt am Main III (Hessen) und Vechta 
(Niedersachen) sowie in den Haftanstalten 
Köln (Nordrhein-Westfalen), Zweibrücken 
(Rheinland-Pfalz), Chemnitz (Sachsen) und 
Halle I (Sachsen-Anhalt). Weibliche Jugend-
strafgefangene aus anderen Bundesländern 
werden im Rahmen von Vollzugsgemein-
schaften dorthin verlegt. Demnach sind 
überwiegend junge Gefangene von der hei-
matfernen Unterbringung und der Trennung 
von Familie und Freunden betroffen, was 
vor allem von ihnen als besonders belastend 
empfunden wird.

Durch die Einbindung in den Erwachsenen-
vollzug sind die straffällig gewordenen Mäd-
chen weiteren Nachteilen - gegenüber ihren 
männlichen Altergenossen, denen eigenstän-
dige Jugendanstalten zur Verfügung stehen 
- ausgesetzt. Dem vom Jugendgerichtsgesetz 
vorgeschriebenem Erziehungsauftrag (vgl. 
§ 91 JGG) kann nicht in dem Maße Rech-
nung getragen werden wie angedacht (vgl. 
Grote-Kux 2007 b), auf jugendspezifische, 
„alters- und entwicklungsbedingte Erfor-
dernisse“ (Walter 2003, S.10) kann nicht in 
gleicher Weise eingegangen werden. Denn 
„es gibt kaum Angebote für Bildung, The-
rapie [und] Beratung“ (Jansen 1999, S. 19), 
die auf die besonderen Bedürfnisse junger 
(weiblicher) Gefangener ausgerichtet sind.

Eine weitere strukturelle Benachteiligung er-
fahren sie bei der Unterbringung im offenen 
Vollzug. Ebenfalls aufgrund der geringen 
Gefangenenzahlen ist in nur wenigen Haft-
anstalten (Berlin, Frankfurt am Main III, 
Vechta, Köln und Chemnitz), in denen Ju-
gendvollzug möglich ist, eine unabhängige 
und vom Erwachsenenvollzug abgetrennte 
Abteilung für jugendliche Strafgefangene 
eingerichtet. Am 31.03.2007 befanden sich 
daher nur 8 % aller inhaftierten Mädchen 
im offenen Vollzug. Im erwachsenen Frau-
enstrafvollzug lag der Anteil immerhin bei 
20 %.

Arbeits- und Ausbildungsmöglich
keiten 

Im Hinblick auf die im Vollzug bestehen-
den Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten 
können ebenfalls Benachteiligungen für 
weibliche Gefangene konstatiert werden. 
Die aktuelle Befragung der Justizministerin 
und Haftanstalten ergab, dass sich in eigen-
ständigen Frauenvollzugsanstalten die Situ-
ation etwas günstiger darstellt. Denn auf-
grund der hohen Inhaftiertenzahlen und der 
daraus resultierenden Größe der Haftanstalt 

können weiblichen Gefangenen breitere und 
auf ihre Bedürfnisse besser abgestimmte 
Bildungs- und Arbeitsmaßnahmen geboten 
werden. Vor allem bei der Unterbringung 
in kleinen Männeranstalten erweist sich die 
Lage allerdings nach wie vor als problema-
tisch: Ausbildungsmöglichkeiten stehen den 
dort inhaftierten Frauen in den seltensten 
Fällen zur Verfügung. Ebenso reichen die Ar-
beitsplätze meist nicht aus, um allen Frauen 
eine berufliche Tätigkeit zuzuweisen. Infol-
gedessen können kaum Rücklagen gebildet 
werden, die der Tilgung von Schulden, mit 
denen sich viele Gefangene konfrontiert seh-
en, dienen können und die Wiedereinglie-
derung in die Gesellschaft erleichtern. (vgl. 
Zolondek 2007, S. 232)

Darüber hinaus sind die Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt mit den angebotenen Lehrbe-
rufen sehr gering. So können sich Frauen 
beispielsweise in der niedersächsischen JVA 
Vechta nur zur Köchin ausbilden lassen. 
In der JVA Köln werden lediglich Ausbil-
dungen zur Friseurin, Textilreinigerin und 
Modenäherin angeboten. Gelingt es Frau-
en nach ihrer Entlassung dennoch in diesen 
meist traditionell schlecht bezahlten Frauen-
berufen eine Anstellung zu finden, reicht das 
geringe Gehalt selten aus, um sich und ggf. 
ihre Familie zu versorgen. 

Ebenso können die meisten beruflichen Tä-
tigkeiten, die sich vorwiegend auf einfache 
Montier-, Verpackungs- und Reinigungsar-
beiten beschränken, weibliche Inhaftierte 
nicht ausreichend qualifizieren, um ihnen 
ein finanziell gesichertes Leben außerhalb 
der Haft zu ermöglichen. 

Einer Vielzahl von Frauen bleibt auch des-
halb die Teilnahme an Ausbildungsange-
boten verwehrt, weil ihre Haftzeit zu kurz 
ist, um die Bildungsmaßnahme während 
der Inhaftierung abzuschließen. (vgl. Franze 
2001, S. 298 f.) Entgegengewirkt wird die-
ser Problematik in einigen Anstalten, indem 
verschiedene Anqualifizierungsmaßnahmen 
mit oder ohne Zertifizierung angeboten 
werden. So können Insassinnen der JVA 
Luckau-Duben in Brandenburg beispiels-
weise den PC-Führerschein erwerben. In 
der nordrhein-westfälischen JVA Bielefeld-
Brackwede II haben weibliche Gefangene die 
Möglichkeit, an Qualifizierungsmaßnahmen 
im Gartenbau teilzunehmen und in der JVA 
Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) wer-
den Frauen an die Tätigkeiten eines Call-
Center-Agents herangeführt.

Im Hinblick auf berufliche Beschäftigungen 
ist zudem darauf hinzuweisen, dass von ih-
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nen abgesehen werden kann, wenn dies im 
Hinblick auf die Vollzugsdauer nicht gebo-
ten erscheint. (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. 
§ 7 Abs. 2 Nr. 4 StVollzG)

Es kommt erschwerend hinzu, dass weibli-
che Gefangene aufgrund ihres oftmals ge-
ringen Bildungsniveaus für eine Reihe von 
Maßnahmen nicht geeignet sind. Frustrati-
on und Überforderung und sogar Arbeits-
verweigerung können die Folge sein. Ebenso 
kann sich der Mangel an Motivation und 
Interesse als Grund für die Untätigkeit er-
weisen. (vgl. Zolondek 2007, S 234 f.)

Für Frauen mit Vollzugslockerungen stellt 
sich die Ausbildungs- und Arbeitssitua-
tion am günstigsten dar. Im Rahmen des 
Freigangs können sie gemäß § 39 Abs.1 
StVollzG einem freien Ausbildungs- oder 
Beschäftigungsverhältnis nachgehen. Die 
Entlohnung beruflicher Tätigkeiten richtet 
sich dabei nicht nach dem niedrigen Arbeits-
entgelt der Haftanstalten, sondern nach den 
Einkommensrichtlinien des Arbeitgebers. 
Die Lebensverhältnisse können somit am 
besten an diejenigen in Freiheit angepasst 
werden. Es dient dem Wiedereingliede-
rungsprozess und folgt damit dem Resozia-
lisierungsgedanken. In der Praxis zeigt sich 
allerdings, dass den wenigsten weiblichen 
Gefangenen Vollzugslockerungen gewährt 
werden. Die von Juliane Zolondek durch-
geführte Untersuchung verdeutlicht dies: 
2006 wurde lediglich einer Inhaftierten der 
JVA Bützow (Mecklenburg-Vorpommern) 
Freigang gestattet, in der Haftanstalt Berlin 
waren es zwei. Die ebenfalls befragte eigen-
ständige Frauenvollzugsanstalt Vechta und 
deren Teilanstalt Hildesheim konnte sogar 
keine einzige Frau mit Freigängerstatus vor-
weisen. (vgl. Zolondek 2007, S. 256)

Hilfeangebote 

Die Inhaftierung wird besonders von Frau-
en als äußerst belastend empfunden. Sie 
leiden weitaus mehr als die meisten Män-
ner unter der Trennung von ihrer Familie, 
machen sich große Sorgen um ihre Kinder, 
entwickeln Schuldgefühle und haben mit 
starken Versagensängsten zu kämpfen. (vgl. 
Geiger/Steinert 1993, S. 60) Hinzu kommt 
die Stigmatisierung und moralische Verur-
teilung durch Freunde und Verwandte, die 
durchaus häufiger gegenüber weiblichen 
Gefangenen zum Tragen kommen. Sie müs-
sen vermehrt die Erfahrung machen, dass 
sich ihr gesamtes soziales Umfeld, sogar der 
(Ehe-)Partner von ihnen abwendet. Werden 
Frauen nach der Verbüßung ihrer Haftstrafe 

entlassen, sind kaum Kontakte vorhanden, 
die ihnen bei der Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft helfend und unterstützend zur 
Seite stehen können. 

Weitere frauenspezifische Problemlagen fin-
den sich bei der Betrachtung ihrer vergan-
genen und gegenwärtigen Lebenssituationen. 
Der Großteil weiblicher Inhaftierter wurde 
in früherer Kindheit Opfer von Gewalt und 
sexuellen Übergriffen. Viele dieser Frauen 
begeben sich auch oder sogar deswegen in 
Beziehungen, in denen sie erneut Gewalt 
und Demütigung erfahren. Sie unterwerfen 
und fügen sich ihrem Mann. Abhängigkeit, 
Unselbstständigkeit, mangelndes Selbst-
wertgefühl, Minderwertigkeitskomplexe 
und Schamgefühle können die Folge sein. 
(vgl. Maelicke 1995, S. 90) 

Auf die Bedingungen in Haft reagieren sie 
daher in weit größerem Maße als Männer 
mit Anpassung, Passivität oder Resignati-
on, Depressionen, Krankheit, Suizidversuch 
oder mit dem Konsum von (illegalen) Dro-
gen. (vgl. Grote-Kux 2007 a; Kawamura-
Reindl 2009, S. 350 ff.)

Hilfeangebote müssen demnach darauf 
abzielen, Frauen bei der Aufarbeitung ih-
rer traumatischen Erfahrungen und beim 
Erlernen von Bewältigungsstrategien zu 
unterstützen. (vgl. Geiger/Steinert 1993, 
S. 51; S. 61) Gefördert werden sollen Ei-
genständigkeit und Selbstverantwortung. 
Sie sollen befähigt werden, ein fundiertes 
Selbstbewusstsein zu entwickeln, sich und 
ihre Lebenssituation zu reflektieren und 
nach der Entlassung ein straf- und vor allem 
drogenfreies Leben zu führen. (vgl. BAG-S 
e.V. 1998, S. 55) Die Hilfe zur Selbsthilfe 
soll dabei immer im Vordergrund stehen.

Die Tätigkeiten der Sozialen Dienste im 
Vollzug, deren Einsatz durch die §§ 71 bis 
74 und § 7 Abs. 7 Nr. 6, 8 StVollzG geregelt 
ist, sollen gemäß § 154 Abs. 2 Satz 1 StVoll-
zG durch Angebote externer Fachkräfte ver-
schiedenster Beratungs- und Betreuungsstel-
len ergänzt werden. Darüber hinaus sieht 
das Strafvollzugsgesetz in § 154 Abs. 2 Satz 
2 die Zusammenarbeit von „Vollzugsbe-
hörden [...] mit Personen und Vereinen vor, 
deren Einfluss die Eingliederung des Gefan-
genen fördern kann.“

Welche vollzugsinternen Beratungs- und 
Betreuungsangebote weiblichen Gefange-
nen zur Verfügung stehen und inwieweit 
den Forderungen des Strafvollzugsgesetzes 
Rechnung getragen wird, sollte ebenfalls 
durch die bundesweiten Befragung der Jus-

tizministerien und Haftanstalten in Erfah-
rung gebracht werden. 

Die Auswertung der Ergebnisse gestaltete 
sich allerdings schwierig, denn die gestell-
ten Fragen wurden relativ unterschiedlich 
und zum Teil unvollständig oder ungenau 
beantwortet. So wurden für einige Vollzugs-
einrichtungen kaum Angaben zu Zahlen 
interner Fachkräfte oder ehrenamtlicher 
Mitarbeiter gemacht. Auch die genaue Aus-
gestaltung sozialer Hilfe im Vollzug blieb 
bei vielen Haftanstalten offen. Inwiefern es 
sich bei Unterstützungsangeboten um frau-
enspezifische Hilfeangebote handelt und 
ob Mitarbeiter der internen und externen 
Fachdienste sowie ehrenamtliche Betreuer 
ausschließlich den Frauen vorbehalten sind, 
konnte ebenfalls nur vereinzelt in Erfahrung 
gebracht werden.

Deutlich wird durch die Befragung jedoch, 
dass die Hilfeangebote für inhaftierte Frau-
en landesweit sehr unterschiedlich gestaltet 
sind und in den meisten Haftanstalten nicht 
ausreichen. Dies betrifft vor allem weibliche 
Gefangene, die sich in kleine Abteilungen in-
nerhalb von Männervollzugsanstalten befin-
den, denn dort stehen die Fachkräfte meist 
nicht ausschließlich Frauen zur Verfügung. 
Demnach kann davon ausgegangen werden, 
dass eine auf weibliche Problemlagen ausge-
richtete soziale Unterstützung für Frauen in 
Männervollzugseinrichtungen nur selten ge-
währleistet werden kann. In eigenständigen 
Haftanstalten hingegen stellt sich die Situa-
tion günstiger dar. Das Personal wird spezi-
ell - an den Bedürfnissen weiblicher Inhaf-
tierter orientiert - geschult. Darüber hinaus 
bieten auch die in der Nähe von selbststän-
digen Frauenanstalten befindlichen externen 
Beratungs- und Betreuungsstellen vermehrt 
frauenspezifische Hilfe an. Frauen in Voll-
zugseinrichtungen, die in Großstädten ange-
siedelt sind, können ebenfalls von besseren 
und umfangreicheren Angeboten der freien 
Straffälligenhilfe profitieren. 

Unterschiede zwischen den Bundesländern 
werden auch bei der Stellenbesetzung voll-
zugsinterner Sozialer Dienste deutlich. In der 
JVA Aichach werden beispielsweise knapp 
500 weibliche Inhaftierte von lediglich sechs 
Sozialpädagoginnen betreut. Die Fallbela-
stung einer Sozialarbeiterin liegt demnach 
bei 83 Gefangenen. In der niedersächsischen 
JVA Vechta sind dagegen 14 Sozialpädago-
gen für 270 Gefangene zuständig und in der 
JVA Berlin wird die vollzugsinterne soziale 
Unterstützung der 262 Frauen von acht So-
zialarbeitern geleistet.
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Dennoch sind in den meisten Haftanstalten, 
in denen Frauen untergebracht werden, die 
Fachdienste unzureichend besetzt. Es stellt 
sich demnach die Frage, inwieweit das Fach-
personal aufgrund seines umfangreichen 
Tätigkeitsprofils - denn die Arbeit beinhaltet 
neben der sozialen Unterstützung der Gefan-
genen auch Verwaltungstätigkeiten, wie z.B. 
das Verfassen von Berichten und Stellung-
nahmen - intensive Betreuung und somit ef-
fektive Hilfe leisten kann. (vgl. Obermöller 
1999, S. 102 f.)

So erscheint es umso wichtiger, externe Mit-
arbeiter zu beschäftigen und ehrenamtliche 
Helfer zu finden, die das Personal entlasten. 
„Außerdem haben vollzugsfremde Personen 
eher die Möglichkeit, das erforderliche Ver-
trauensverhältnis zu Gefangenen aufzubau-
en“ (Obermöller 1999, S.129). Darüber 
hinaus können den straffällig gewordenen 
Frauen nur von diesen nach ihrer Haftent-
lassung weiterführende Unterstützungsmög-
lichkeiten angeboten werden.

Das ehrenamtliche Engagement gestaltet 
sich in den einzelnen Haftanstalten sehr 
unterschiedlich und ist in einigen Justizvoll-
zugsanstalten ebenfalls noch ausbaufähig. 

Sozialtherapie

Eine besondere Form vollzugsinterner Hilfe 
stellt die sog. Sozialtherapie dar. Gemäß § 9 
Abs. 1 StVollzG ist ein Gefangener in einer 
sozialtherapeutischen Anstalt unterzubrin-
gen, wenn er aufgrund eines Sexualdeliktes 
(§§ 174-180 oder 182 StGB) eine zeitige 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren zu 
verbüßen hat. Ferner können Inhaftierte, 
die nicht zur Gruppe der Sexualstraftäter 
gehören, einen (freiwilligen) Antrag auf 

Verlegung stellen, sofern die besonderen 
therapeutischen Mittel und sozialen Hilfe-
angebote der Anstalt ihrer Resozialisierung 
dienen können. Hierüber hat der Leiter der 
Sozialtherapie zu entscheiden (vgl. § 9 Abs.2 
StVollzG). 

Bundesweit gibt es 47 sozialtherapeutische 
Einrichtungen. Für weibliche Strafgefange-
ne stehen allerdings nur drei Abteilungen 
zur Verfügung. Diese befinden sich in den 
Justizvollzugsanstalten Berlin-Neukölln8 
und Dresden (Sachsen) sowie in der Teilan-
stalt Alfeld der JVA Vechta (Niedersachsen). 
Insgesamt existieren dort 37 Haftplätze9. 
(vgl. Spöhr 2007, S. 34 f.) Allerdings wurde 
bereits 2003 der Bedarf auf 127 Haftplät-
ze geschätzt. (vgl. Rehn 2003, S. 68) Am 
31.03.2007 befanden sich 32 Frauen in den 
ihnen vorbehaltenen sozialtherapeutischen 
Abteilungen10. (vgl. Spöhr 2007, S. 8) Dies 
entspricht einem Anteil von 1,1 % an allen 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilten weib-
lichen Gefangenen. Verlegt wird demnach 
nur ein Bruchteil aller strafgefangener Frau-
en. Weibliche Inhaftierte, denen eine Auf-
nahme gewährt wird, sehen sich dagegen 
aufgrund der wenig vorhandenen sozialthe-
rapeutischer Abteilung mit dem Problem der 
heimatfernen Unterbringung konfrontiert. 

Die geringe Anzahl der dort inhaftierten 
weiblichen Gefangenen kann u.a. auf die 
zu verbüßende Haftzeit zurückgeführt wer-
den, denn eine effektive Behandlung ist in 
der Regel erst nach 1 ½ Jahren zu erwarten. 
(vgl. Drenkhahn 2007, S. 171) Da allerdings 
über die Hälfte aller Frauen zu kürzeren 
Freiheitsstrafen verurteilt werden, bleibt 
den meisten die Verlegung in eine sozialthe-
rapeutische Abteilung verwehrt. 

Eine weitere Erklärung findet sich bei der 
Betrachtung der für die Inhaftierung maß-
geblichen Straftaten. Die verpflichtende 
Unterbringung in eine sozialtherapeutische 
Einrichtung für Sexualstraftäter mit einer 
Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren ge-
mäß § 9 Abs. 1 StVollzG erfolgte lediglich 
bei neun der 32 Frauen (28,1 %). Bei Män-
nern lag der Anteil bei 60 %. Die Mehrheit 
aller weiblichen Gefangenen (71,9 %) wur-
de daher zu Delikten verurteilt, die unter 
§ 9 Abs. 2 StVollzG zu fassen sind und bei 
denen es der Antragsstellung zur Verlegung 
bedarf. Den Einrichtungen steht es darauf-
hin frei, der Aufnahme zuzustimmen. 

Die einzige offene Sozialtherapie für Frauen 
wird in der JVA Dresden geführt. Demnach 
wurde nur jede fünfte Frau (21,9 %), die 
sich am 31.03.2007 in sozialtherapeutischer 
Behandlung befand, im offenen Vollzug un-
tergebracht. (vgl. Spöhr 2007, S. 36) 

Besonderheiten des 
Frauenstrafvollzugs

Basierend auf § 80 StVollzG ist es weiblichen 
Gefangenen unter bestimmten Vorausset-
zungen gestattet, ihre Haftstrafe gemeinsam 
mit ihren nicht schulpflichtigen Kindern in 
speziellen Mutter-Kind Einrichtungen zu 
verbüßen. Vor allem wenn der Vater oder 
andere Familienangehörige die Versorgung 
des Kindes nicht oder nur unzureichend si-
cherstellen können und die Inhaftierung der 
Mutter eine Fremdunterbringung in Heimen 
oder Pflegefamilien zur Folge hätte, soll vom 
zuständigen Jugendamt (§ 80 Abs. 1 Satz 2 
StVollG) geprüft werden, ob eine gemein-
same Aufnahme erfolgen kann. Hierdurch 
soll möglichen Entwicklungsdefiziten und 
-störungen des Kindes aufgrund der Tren-

Abb. 3: Mutter-Kind-Einrichtungen

Bundesland Justizvollzugsanstalt Unterbringungsform
Anzahl der	
Haftplätze

Belegung am 31.03.2007

Mütter Kinder
 Baden-Württemberg  Schwäbisch Gmünd 11  halboffener Vollzug12 11 8 10

 Bayern13  Aichach  geschlossener Vollzug 16 10 10
 Berlin  Berlin, Bereich Pankow  geschlossener Vollzug 2 – –
   Berlin, Bereich Neukölln  offener Vollzug 3 2 2
   Berlin, Bereich Reinickendorf  offener Vollzug 1 1 1
 Hessen  Frankfurt am Main III  geschlossener Vollzug 5 5 5
   Frankfurt am Main III  offener Vollzug 18 5 5
 Niedersachsen  Vechta, Hauptanstalt  geschlossener Vollzug 5 2 2
   Vechta, Abteilung Falkenrott  offener Vollzug 13 13 16
 Nordrhein-Westfalen  JVK Fröndenberg  offener Vollzug 16 16 18
 Sachsen  Chemnitz, Bereich Reichenhain  offener Vollzug 5 4 4
 insgesamt     95 66 73

Funk, Inhaftierte Frauen – eine aktuelle Bestandsaufnahme des Frauenstrafvollzugs in Deutschland

NK_022009_Inhalt.indd   55 07.05.2009   16:50:35

https://doi.org/10.5771/0934-9200-2009-2-50 - Generiert durch IP 216.73.216.63, am 25.06.2026, 09:09:27. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2009-2-50


NK 2/200956 

TITEL

nung von der Bezugsperson, die in aller 
Regel die Mutter darstellt und besonders in 
den ersten Lebensjahren von großer Bedeu-
tung ist, entgegengewirkt werden. (Zolon-
dek 2007, S. 68 ff.; Kawamura-Reindl/von 
den Driesch 2002, S. 182; Franze 2001, S. 
226 ff.)

Birtsch und Rosenkrank kamen 1988 bei 
einer Untersuchung zu der Erkenntnis, dass 
sich – trotz anhaltender Kritik, die Kinder 
seien der Gefahr der Prisonisierung ausge-
setzt und könnten als „Vehikel der Resozi-
alisierung der Mutter“ (Quensel/Dürkop 
1990, zit. nach Simmedinger 1995, S. 207) 
missbraucht werden – die gemeinsame Un-
terbringung oftmals als „die bessere Alter-
native zur Trennung von der Mutter“ er-
weist und vor allem „der Abwendung von 
Schlimmerem“ dient (Birtsch/Rosenkrank 
1988, S. 201)

Im gesamten Bundesgebiet existieren sieben 
Mutter-Kind Einrichtungen mit insgesamt 
95 Haftplätzen (Stand: 31.03.2007). Ent-
sprechend der Empfehlung des § 142 StVoll-
zG befinden sich diese vor allem in den Frau-
envollzugsanstalten Schwäbisch Gmünd, 
Aichach, Berlin, Frankfurt am Main III und 
Vechta. Nordrhein-westfälische weibliche 
Gefangene können mit ihren Kindern in der 
im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg 
eingerichteten Mutter-Kind-Abteilung un-
tergebracht werden und in Sachsen werden 
straffällig gewordenen Frauen und deren 
Kinder gemeinsam in der JVA Chemnitz, Be-
reich Reichenhain, inhaftiert.

Am 31.03.2007 befanden sich insgesamt 66 
Mütter mit 73 Kindern in Haft. Hinsichtlich 
der zur Verfügung stehenden Haftplätze ent-
spricht dies einer Auslastung von knapp 70 
%.

Die geringe Auslastung ist allerdings nicht 
darauf zurückzuführen, dass kein Bedarf be-
steht, sondern dass für die meisten Frauen 

aufgrund der heimatfernen Unterbringung 
eine Verlegung in eine Mutter-Kind Einrich-
tung nicht in Betracht kommt. Darüber hin-
aus können die Aufnahmekriterien oftmals 
nicht erfüllt werden. So darf gemäß § 80 
Abs. 1 Satz 1 StVollG das Alter des Kindes 
das sechste Lebensjahr (bis zur Einschulung) 
nicht überschreiten. Denn man geht davon 
aus, dass Kinder die Bedingungen der Haft 
umso bewusster erleben, je älter sie werden. 
Es besteht die Gefahr, dass sie sich selbst 
eingesperrt fühlen. Auch die durch die In-
haftierung entstehende psychische Belastung 
der Mutter wird mit zunehmendem Alter 
direkter wahrgenommen. Dies könnte sich 
ebenfalls negativ auf die Entwicklung der 
Kinder auswirken. 

In der Praxis zeigt sich allerdings, dass eine 
Aufnahme bis zum sechsten Lebensjahr 
lediglich in einigen wenigen Mutter-Kind 
Abteilungen (JVA Frankfurt am Main, JVA 
Vechta, JVA Fröndenberg), bei denen es sich 
zudem um offene Vollzugsformen handelt, 
erfolgt. In den übrigen Einrichtungen vari-
iert die Höchstaltersgrenze der Kinder zwi-
schen einem (JVA Berlin, Standort Pankow) 
und vier Jahren (JVA Aichach).14 

Eine weitere Besonderheit des Frauenstraf-
vollzugs stellt der sog. Hausfrauenfreigang 
dar. Dabei ist es Frauen, die sich im offenen 
Vollzug befinden, im Rahmen des Freigangs 
gem.    § 11 Abs. 1 Nr.1 StVollzG gestattet, 
tagsüber - sofern die Versorgung nicht durch 
andere Personen sichergestellt werden kann 
- nach Hause zu fahren, um dort für ihre 
Kinder zu sorgen. 

Ebenso wie durch Mutter-Kind-Einrich-
tungen soll auch durch den Hausfrauenfrei-
gang einer Fremdunterbringung der Kinder 
in Heimen oder Pflegefamilien entgegenge-
wirkt werden. Ob sich dies aber als die opti-
male Lösung erweist, ist fraglich, denn „die 
organisatorisch wie persönlich meist sehr 

anstrengende und belastende Realisierung 
des Hausfrauenfreigangs kann das Erpro-
ben von Selbstständigkeit und Unabhängig-
keit erschweren“ (Kawamura-Reindl 2009, 
S. 359), die Frauen verbleiben daher oftmals 
in der ihr zugeschriebenen klassischen Rolle 
der Hausfrau und Mutter.

Letzten Endes stellt der Hausfrauenfreigang 
somit lediglich die bessere Alternative zur 
gemeinsamen Inhaftierung oder Fremdun-
terbringung der Kinder dar. 

2007 wurde dieser 33 Frauen gestattet. Die 
praktische Relevanz erweist sich demnach 
als äußerst gering. Dies ist vor allem darauf 
zurückzuführen, dass die Entfernungen zwi-
schen der Haftanstalt und dem Heimatort 
so groß sind, dass sie innerhalb eines Tages 
nicht zurückgelegt werden können. Zudem 
müssen die Fahrtkosten von den Frauen 
selbst getragen werden, was oftmals durch 
die schlechte finanzielle Lage, in der sich 
viele weibliche Inhaftierte befinden, nicht 
möglich ist. Es stellt sich demnach die Fra-
ge, ob bei Frauen, die die Voraussetzungen 
des Hausfrauenfreigangs erfüllen, nicht eine 
vorzeitige Haftentlassung, ggf. im Gnaden-
weg, in Betracht gezogen werden kann. (vgl. 
Kawamura-Reindl 2009, S. 359)

Schlusswort

Die seit Jahren in der wenigen Fachliteratur 
bestehende Annahme „Frauenstrafvollzug 
ist Männersache“ (Maelicke 1995, S.115) 
lässt sich durch die Ausführungen erneut 
bestätigen. Trotz der erheblichen quantita-
tiven Zunahme17 der weiblichen Gefange-
nenpopulation in den vergangenen Jahren 
hat sich an der defizitären Lage kaum etwas 
verändert. so dass man sich fragen muss, 
wann die kritische Menge inhaftierter Frau-
en erreicht ist, um dieser Lage angemessen 
sozialpolitisch zu begegnen.

Abb. 4: Hausfrauenfreigang 2007

Bundesländer Justizvollzugsanstalten
Anzahl der 	

Hausfrauenfreigänge 2007
 Baden-Württemberg  Schwäbisch Gmünd, Bühl, Ravensburg, Heidelberg   7
 Berlin  Berlin, Bereich Reinickendorf 12
 Bremen  Bremen, Außenstelle „Am Fuchsberg“   7
 Hessen  Frankfurt am Main III, Kassel III (Abteilung Baunatal)   2
 Niedersachsen  Hannover (Freigängerhaus), Vechta (Abteilung Falkenrott)   3
 Nordrhein-Westfalen  Gelsenkirchen, Bielefeld-Brackwede II, Willich II   2
 Rheinland-Pfalz  Koblenz, Rohrbach, Zweibrücken 15

 Schleswig-Holstein  Lübeck – 16
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Fußnoten:
  1	 Aktuell werden Frauen in 27 abgetrennten Ab-

teilungen, in 16 eigenen Häusern und in acht 
Außenstellen untergebracht.

  2	 Darunter fallen Straftaten gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung, Straftaten gegen das 
Leben, die körperliche Unversehrtheit, die 
persönliche Freiheit, sonstige Straftaten ge-
gen die Person sowie Raub, Erpressung und 
räuberischer Angriff auf Kraftfah-  rer.

  3	 Zu Eigentums- und Vermögensdelikte zäh-
len Diebstahl und Unterschlagung, Begün-
stigung und Hehlerei, Betrug und Untreue, 
Urkundenfälschung und sonstige Straftaten 
gegen das Vermögen.

  4	 Mecklenburg-Vorpommern weist zwar 
ebenfalls eine Belegungsquote von über 
100 % auf. Da es sich allerdings nur um 37 
Frauen handelt, die auf 35 Haftplätze un-
tergebracht sind, kann nicht von einer pre-
kären Überbelegungssituation ausgegangen 
werden.

  5	 Die Belegungsquoten des Saarlandes und 
die von Thüringen sind in diesem Zusam-
menhang zu vernachlässigen, da die meisten 
Frauen dieser Bundesländer im Rahmen 
von Vollzugsgemeinschaften in Justizvoll-
zugsanstalten anderes Bundesländer unter-
gebracht sind.

  6	 Wie bereits erwähnt, verfügt Mecklenburg-
Vorpommern über keine Haftplätze im of-
fenen Vollzug. Saarländische Frauen sind 
in der JVA Zweibrücken (Niedersachsen) 
untergebracht. Thüringen hält für Frauen 
lediglich 12 Haftplätze des offenen Vollzugs 

bereit. Die übrigen weiblichen Gefangenen 
sind in der JVA Chemnitz (Sachsen) inhaf-
tiert.

  7	 Hierbei handelt es sich allerdings um eine 
Haftanstalt, in der auch männliche Jugend-
liche bzw. Heranwachsende inhaftiert sind.

  8	 Die einzige Unterbringungsmöglichkeit für 
weibliche Jugendliche besteht in der JVA 
Berlin. Hier können bis zu drei Mädchen 
aufgenommen werden. (Hüdepohl 2007, 
S. 232) 

  9	 In der JVA Berlin - Neukölln stehen 18 
Haftplätze für die Sozialtherapie, in der 
JVA Vechta/Teilanstalt Alfeld 11 und in der 
JVA Dresden 9 Plätze zur Verfügung.

10	 In der JVA Berlin-Neukölln wurden 15, in 
der Teilanstalt Alfeld 10 und in der JVA 
Dresden 7 weibliche Gefangene in den so-
zialtherapeutischen Abteilungen unterge-
bracht.

11	 Die Anzahl der Haftplätze richtet sich in 
Schwäbisch Gmünd nach der Zahl der Kin-
der und nicht nach der Anzahl der Mütter.   
In den übrigen Anstalten bezieht sich die 
Anzahl der Haftplätze auf die für Mütter 
zur Verfügung stehende Plätze.

12	 Die halboffene Mutter-Kind Abteilung der 
JVA Schwäbisch Gmünd befindet sich im 
nicht sicheren Bereich der Anstalt, direkt 
an einer nur ca. drei Meter hohen Mauer. 
Ihre Hafträume sind für mehrere Stunden 
täglich geöffnet, allerdings eingeschränkter 
als dies im offenen Vollzug die Regel ist.

13	 Das bayerische Justizministerium teilte mit, 
dass seit Herbst 2007 auch sechs Plätze im 
offenen Vollzug eingerichtet wurden. Seit 
Oktober 2008 befinden sich darüber hinaus 
in der JVA Stadelheim zehn Plätze im ge-
schlossenen Vollzug.

14	 Bis zum zweiten vollendeten Lebensjahr 
können Kleinkinder in der JVA Berlin, 
Standort Reinickendorf, untergebracht 
werden. In den Haftanstalten Schwäbisch 
Gmünd, Berlin am Standort Neukölln, 
Frankfurt am Main III (geschlossener Voll-
zug), Vechta (geschlossener Vollzug) sowie 
in der JVA Chemnitz dürfen Kinder das 
dritte Lebensjahr nicht überschritten ha-
ben.

15	 In Rheinland-Pfalz ist der Hausfrauenfrei-
gang prinzipiell in allen Anstalten des of-
fenen Vollzugs (JVA Koblenz, Rohrbach, 
Zweibrücken) möglich. Das Justizministeri-
um konnte allerdings keine Auskunft über 
die Zahl der Hausfrauenfreigängerinnen 
erteilen, da in der statistischen Erfassung 
keine Unterscheidung zu Frauen, die z.B. 
im Rahmen des Freigangs einem freien Be-
schäftigungsverhältnis nachkommen, vor-
genommen wird.

16	 In der JVA Lübeck ist Hausfrauenfreigang 
prinzipiell möglich, 2007 wurde hiervon al-
lerdings kein Gebrauch gemacht.

17	 Der von Hannelore Maelike durchgeführ-
ten Untersuchung ist zu entnehmen, dass 
am 31.03.1993 nur 2.625 weibliche Gefan-
gene inhaftiert waren. (vgl. Maelike 1995, 
S.41) Am 31.03.1997 waren es bereits 
3.097 (vgl. BAG-S e.V. 1998, S.37)  und am 
31.03.2007 befanden sich 4.068 Frauen in 
Haft. (vgl. Strafvollzugsstatistik 2007, S.5)
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